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Zuständigkeiten 

 

Sozialberatung 
 
Beihilfeangelegenheiten, Pflege 
 
Mutterschutz / Elternzeit 
 
Sozialversicherungsrecht 
 
Hinterbliebenenberatung 
 
Wehrdienstbeschädigung 
 
Besoldung, Versorgung 
 
Auslandseinsätze, Vorsorge 
 
 

 

Sozialarbeit 
 
Partnerprobleme 
 
Krankheits- / Todesfälle 

 
finanzielle Probleme 
 
Versetzung / Entlassung 
 
Kontaktschwierigkeiten 
 
Suchtprobleme 
z.B. Alkohol / Drogen 
 
Auslandseinsätze 



Beihilfe 



 eine eigenständige beamtenrechtliche Krankenfürsorge 

 Grundlage: Bundesbeihilfeverordnung 

 keine volle Kostenerstattung  

 Eigenvorsorge durch priv. Krankenversicherung ! 

 Beihilfe ist subsidiär ! 

Was ist Beihilfe ? 

Beihilfe ??? 



 Beihilfeberechtige Personen § 2 (1) BBhV 

 Berücksichtigungsfähige Personen § 4 BBhV 

 Tarifbeschäftigte mit Einstellung vor dem 01.08.1998 

Wer hat Anspruch auf Beihilfe? 

Beihilfeanspruch ??? 



Beihilfeberechtigte Personen sind 
 
 Aktive Beamtinnen / Beamte und Richter/Innen   
 Empfänger/Innen von Versorgungsbezügen 
 Witwen, Witwer und Waisen der o.g. Personen  
 

wenn und solange sie Anspruch auf entsprechende Bezüge haben 
 
     (Ausnahme: Elternzeit / Ruhensvorschriften) 
 

Beihilfeberechtigung 



Berücksichtigungsfähige Personen sind 
 
  Ehegattinnen / Ehegatten 
  Partner aus eingetragenen Lebenspartnerschaften 
             wenn der Gesamtbetrag ihrer Einkünfte im zweiten Jahr 
            vor Beantragung 17.000 € nicht übersteigt 
 

  Kinder von beihilfeberechtigten Personen, wenn und solange 
      sie beim Familienzuschlag berücksichtigungsfähig sind und 
      keine eigene Beihilfeberechtigung besteht 
 

Beihilfeberechtigung 



 Bundesamt für zentrale Dienste und offene 
Vermögensfragen 

 

   Beihilfestelle Stuttgart  Beihilfestelle Düsseldorf 
   Postfach 10 52 61   Postfach 30 10 54 
   70045 Stuttgart   40410 Düsseldorf 
 
   Heilbronner Straße 186  Wilhelm-Raabe-Str. 46 
   70191 Stuttgart   40470 Düsseldorf  
   0711-2540-……              0211-959- ……… 
 

    www.badv.bund.de 

Kontaktdaten 



 

Allgemeines 
 

 Schriftlicher Antrag 
 Langantrag, Kurzantrag, Beihilfevollmacht !!!!!!!!! 
 Gesamtrechnungsbetrag mind. 200 € 
 Ausschlussfrist von 1 Jahr (Rechnungsdatum) 
 Original der Belege                  PKV 
 Kopie der Belege                     Beihilfe 

 

Beihilfeverfahren 



Die Beihilfebemessungssätze betragen 
 

 für den aktiven Beihilfeberechtigten 50 Prozent, 

 für den Empfänger von Versorgungsbezügen 70 Prozent, 

 für den berücksichtigungsfähigen Ehegatten 70 Prozent, 

 für das berücksichtigungsfähige Kind 80 Prozent, 

 für die Waise 80 Prozent 
 

der beihilfefähigen Aufwendungen. 

Beihilfebemessungssätze 



 

Vorherige Abklärung bei folgenden Leistungen 
wird empfohlen: 
 

 implantologische Leistungen, 
 besondere Hilfsmittel, 
 wissenschaftlich nicht allgemein anerkannte Behandlungs- 
    methoden, 
 Behandlungen in einer Privatklinik, 
 

Beihilfeanspruch 



Schriftliche Anerkennung vor Behandlungsbeginn 
zwingend erforderlich bei: 
 

 ambulante psychotherapeutische Behandlungen 
 kieferorthopädische Behandlungen   
   Suchtbehandlungen    
 Mutter- bzw. Vater-Kind-Kuren 
   Rehabilitationsmaßnahme 
   künstliche Befruchtung 
  
 

Beihilfeanspruch 



Abschlagszahlungen 
 

 bei außergewöhnlichen finanziellen Belastungen 
 auf Antrag 
 wenn ein Krankenhaus, eine stationäre Rehabilitationseinrichtung 

oder eine Dialyse-Institution eine Vorauszahlung verlangt 
 Nachweise sind vorzulegen  
 Höhe ca: 80 Prozent  
 unverzügliche Abwicklung 

Abschlagszahlungen 



   innerhalb der Europäischen Union: 
      wie im Inland bis max. Höchstgrenze 
 keine Vergleichsberechnung 
 

 außerhalb der europäischen Union: 
      bis 1.000 € ohne Vergleichsberechnung 
      Erstattung bei Notfallversorgung 
 

 Übersetzung ab 1.000 € 

Auslandskrankenversicherung 

Auslandsaufwendungen 



 Ärztliche Leistungen nach GOÄ 
 

 Zahnärztliche Leistungen nach GOZ 
 

 Leistungen von Heilpraktikern nach GebüHa 
 

 Leistungen der Psychotherapie 
 
 

             

Beihilfefähige 
Aufwendungen 



 Zahnarztbehandlung 
Zahnärztliche Kosten 

Laborkosten bis 40 % beihilfefähig, Honorarkosten zu 100 % 

Implantate nur 2 Stk. je Kiefer 

Beispiel :   Rechnung   beihilfefähig 
 

Zahnarzthonorar  2.000 €    2.000 € 
Mat.-u. Labork.  2.000 €       800 € 
     4.000 €    2.800 € 

Beihilfeergänzungstarif der PKV 

Beihilfefähige 
Aufwendungen 



Arznei- und Verbandmittel 
 

 Verordnete Arzneimittel (Achtung: Festbetrag / Eigenbehalt) 
 Verordnete Verbandmittel 
 Harn- und Blutteststreifen 
 
Nicht beihilfefähig: 
 Nicht verschreibungspflichtige Mittel 
 Verschreibungspflichtige Mittel bei Erkältungskrankheiten 
 Arzneimittel, die der Erhöhung der Lebensqualität dienen 
             

Beihilfefähige 
Aufwendungen 



Minderung um 10%, jedoch mind. 5 €, max. 10 € 
 bei Arznei- und Verbandmitteln, Hilfsmitteln  
 bei Fahrkosten  
   Familien- und Haushaltshilfe je Kalendertag 
 

Minderung um 10 € je Kalendertag (max. für 28 Tage pro KalJahr) 
 vollstationären Krankenhausaufenthalt 
    Anschlussheilbehandlung  
  bei Rehabilitationsmaßnahmen (kein Limit hinsichtlich Anzahl  
       der Tage) 

Eigenbehalte 



Belastungsgrenze beträgt 
 

 grundsätzlich 2 % der jährlichen Einnahmen 
 bei chronisch Kranken 1 % der jährlichen Einnahmen 
 
Chronische Erkrankung =  Dauerbehandlung und  
 Pflegebedürftigkeit    oder     GdB 60     
 
Maßgebend: jährliche Einnahmen des vorangegangen 
Kalenderjahres 
 

Belastungsgrenzen 



Heilmittel mit ärztlicher Verordnung 
 

 Krankengymnastik, Manuelle Therapie, Bewegungstherapie 
 Inhalationen, Hydrotherapie, Bäder 
 Logotherapie, Ergotherapie, podologische Therapie usw. 
 

Hilfsmittel mit ärztlicher Verordnung 
 Maßeinlagen, Hörgerät, Insulinpumpe usw. 
 gem. Anlg. 11 zur BBhVO 
             

Beihilfefähige 
Aufwendungen 



Krankenhausleistungen   
 

 Mehrkosten für Wahlleistungen bei stationärer Unterbringung 

 2-Bett-Zimmer-Zuschlag abzüglich 14,50 EUR täglich 

    Eigenanteil 

 Chefarztbehandlungskosten sind beihilfefähig 

 Privatkrankenhaus nur bis zur Höhe der Maximalversorgung 
 

    Achtung: Wahlleistungsvereinbarung !! 
 

Beihilfefähige 
Aufwendungen 



Familien- und Haushaltshilfe 
 

Zur notwendigen Weiterführung des Haushalts (ärztl. 
Bescheinigung) 
 

Voraussetzung: 
 die  den Haushalt führende Person kann wegen außer-
 häuslicher Unterbringung/Tod den Haushalt nicht weiterführen 
 eine pflegebedürftige Person oder Kind unter 12 Jahren im HH  
 keine andere Person, die den Haushalt führen kann 
 10,-- € stündlich, bis 28 Tage  

 
 

Beihilfefähige 
Aufwendungen 



Beförderungskosten  (medizinisch notwendig) 

 

 Aufwendungen für Rettungsfahrten und -flüge 
 Fahrt zur stationären Behandlung, Verlegung 
      in ein anderes Krankenhaus mit ärztlicher Verordnung       
 zu ambulanten Behandlungen nach 
     vorheriger Anerkennung   

Beihilfefähige 
Aufwendungen 



Rehabilitationsmaßnahmen 
 

 amtsärztl. Gutachten zwingend  
 Unterkunft ,Verpflegung, bis zur Höhe  
 des niedrigsten Satzes der stat. Ein- 
      richtung grds. für 21 Tage 
 Arztkosten und Heilbehandlungen 
 Kurtaxe 
 Fahrtkosten 0,20 € pro km bis zu 200,-- € (gesamt) 
 

Aufwendungen für Rehabilitationsmaßnahmen sind nur beihilfe-
fähig, bei Anerkennung vor Beginn der Rehabilitationsmaßnahme  

 

Beihilfefähige 
Aufwendungen 



Pflegepflichtversicherung 





 
 Beratungen zum Thema Pflege 

durch Pflegestützpunkte (GKV) 
oder COMPASS (PKV) 

 
 Compass : 0800-1018800 

Pflegeversicherung 



 

 Anerkennung einer Pflegestufe muss immer durch die 
Pflegekasse erfolgen (MDK oder MEDICPROOF) 
 

 Leistungen der Beihilfe erfolgen i.d.R. erst, wenn Erstattung 
durch die Pflegekasse erfolgt ist  (extra Langantrag Beihilfe) 

 

 ggf. kommt bei stationärer Pflege eine höhere Beihilfe für 
Pflege-, Hotel-, Verpflegungs- und Investitionskosten in Frage 
(Zusatzversicherung?!?) 
 

Pflegeversicherung 



Pflegeversicherung 



 ab 01.01.2017: 

Pflegeversicherung 



 
 
 Leistungsbeträge 

Pflegegrad Pflegegeld Sachleistung 
Pflegedienst 

Vollstationäre 
Unterbringung 

1 125 

2 316 689 770 

3 545 1289 1262 

4 728 1612 1775 

5 901 1995 2005 

Pflegeversicherung 



 
 
 Vollstationäre Pflege 
 
beihilfefähig sind: 

 
  pflegebedingte Aufwendungen 
  Aufwendungen für medizinische Behandlungspflege 
  Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten 
 
!! nur im Rahmen der vorgenannten Höchstsätze !! 
  
Prüfe: Zuschuss gem. § 39 (2) BBhVO ! 

Pflegeversicherung 



Vollstationäre Pflege: 
 

• Pflegepauschale und  ggf. Zuschuss gem. § 39 (2) BBhVO  
 
 

• Verbleibender Mindestbetrag  
 

• Für den Pflegebedürftigen = 8 % BesGr. A 13 St. 8 =             417,50 €  
 

• Für nicht Pflegebedürftigen = 30 % BesGr. A 13 St. 8 =      1.565,63 €  
 
• nicht pflegebedürftige ber. Kind = 3 % BesGr. A 13 St. 8 =     156,56 €  
 
• Für den Beihilfeberechtigten = 3 % aus der letzten BesGr =   ????  € 

Pflegeversicherung 



 
 

StFw a.D., A9, verh, keine Ki, im Pflegeheim, Pflegegrad 3 
 
Versorgungsbezüge  2.400,03 €  
Altersrente       295,00 €  
Gesamteinkommen  2.695.03 € Brutto 
  
Heimkosten PfIGrad 3 gesamt   3.000,00 €  
Pflegegrad 3         ./.       1.262,00 € (378 € + 884 €)  
Verbleibender Kostenbetrag    1.738,00 €  
Gesamteinkommen ./. Kostenbetrag     957,03 € (verfügbares Einkommen)  
zu verbleibender Mindestbetrag:   2.083.48 € (./. 957,03 € = 1126,45 €)  
(A 13/St.8 x 8% + A 13/St.8 x 30 % + A 9 x 3 %)  
 417,50 €      + 1565,63 €            + 100,35 €  
 
Beihilfeerstattung = 884 € + 1126,45 € = 2010,45 € 

Pflegeversicherung 
Beispiel 1 

Zahlen-
werk 
ohne  

Gewähr 



Witwe BesGr. A 9,GKV , Pflegegrad 2 stationär  
  
Versorgungsbezüge A 9  1.440,02 €  
Altersrente        316,32 €  
Gesamteinkommen   1.756,34 € Brutto  
 

Heimkosten gesamt PflG 2   2.600,00 €  
Pflegegrad 2       ./.       770,00 € (385,00 € / 385,00 €)  
Verbleibender Kostenbetrag    1.830,00 €  
Gesamteinkommen ./. Kostenbetrag      - 73,66 €   
Zu verbleibender Mindestbetrag      517,85 €  
(A 13/St.8 x 8 % + A9 x 3 %) 
     417,50           +    100,35 
  
Beihilfeerstattung:     385,00 € + 517,85 + 73,66 = 976,51€  

Pflegeversicherung 
Beispiel 2 

Zahlen-
werk 
ohne  

Gewähr 



OTL a.D. A 15/St. 8, verh., stationäre Pflege, Pflegegrad 4   
 
Versorgungsbezüge A 15   4499,73 € (Gesamteinkommen)  
 
Heimkosten gesamt PSt III    3.825,40 €  
Pflegegrad 4       ./.  1.612,00 € (483,60 € + 1.128.40 €)  
Verbleibender Kostenbetrag    2.213.40 €  
 
Gesamteinkommen ./. Kostenbetrag  2286.33 € (verbleibender Betrag)  
Zu verbleibender Mindestbetrag   2171,13 €  
(A 13/St. 8 + A 13 x 30 % + A 15/St. 8 x 3 %)  
417,50 €    + 1565,63 €    + 188.14 €  
 
Beihilfeerstattung:      1.128,40 €  
(Keine weitere Erstattung, da Überschreitung Mindestbetrag)  

Pflegeversicherung 
Beispiel 3 

Zahlen-
werk 
ohne  

Gewähr 



 

 Besonderheiten: 
 
 Ggf. Pflegezusatzversicherung 

abschließen 

??? 

Pflegeversicherung 



Haben Sie noch 
Fragen ? 

Wahlleistungsvereinbarung 

 Pflegegrade 

Compass 

§ 39 (2) BBhVO Gesonderte  
Beihilfeanträge 

Privat- 
klinik 

Voll- 
macht 

Zusammenfassung 
Beihilfe 



Vorsorge 



Vorsorgevollmacht 

Zielsetzung 
 Bevollmächtigung einer oder mehrerer Personen 
 im Fall eigener Entscheidungs- und Handlungsunfähigkeit für 

den Vollmachtserteilenden rechtswirksam zu handeln    

Zweck 
 Sofortige Handlungsfähigkeit im Notfall  

 ohne vorheriges gerichtliches Betreuungsverfahren. 

 
42 



Vorsorgevollmacht 

  Form: 
 schriftlich 
 eigenhändige Unterschrift 
 Eigenhändige Unterschrift des Bevollmächtigten  
     (nicht zwingend) 
 Regelung zum Innenverhältnis (nicht zwingend) 
 Unterschrift mindestens eines Zeugen (nicht zwingend) 

43 



Betreuungsverfügung 

Zielsetzung 
 Benennung einer oder mehrerer Personen 
 die im Fall eines gerichtlichen Verfahrens zum Betreuer 

ernannt werden soll 
 

Zweck 
 Vertrauensperson übernimmt die Betreuung 

 Kontrolle durch Betreuungsgericht 

 Jährlicher Rechenschaftsbericht 
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Betreuungsverfügung 

  Form: 
 schriftlich 
 eigenhändige Unterschrift 
 Eigenhändige Unterschrift des Bevollmächtigten  
     (nicht zwingend) 
 Unterschrift eines Zeugen (nicht zwingend) 

45 



Patientenverfügung 

  Zielsetzung 
 Mit einer Patientenverfügung bringt ein  geschäftsfähiger 
 Mensch zum Ausdruck, dass er 
 

  in bestimmten Krankheitssituationen  
  eine bestimmte oder keine Behandlung mehr 
    wünscht  
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Patientenverfügung 

Empfehlung: 
 Schriftliche Form 
 Eigenhändige Unterschrift 
 Unterschrift mindestens eines Zeugen zur Bestätigung, 

dass der Verfasser beim Abfassen der Patientenverfügung 
im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war 

 

Hierzu ggf. behandelnde Ärzte konsultieren! 
 

47 



Urteil BGH 

BGH Urteil vom 9.8.16 (Az. XII ZB 61/16): 
 

 „Wer seine Angehörigen dazu verpflichten will, ihn in 
bestimmten Situationen sterben zu lassen, muss konkret 
für diese Situation die ärztlichen Maßnahmen 
beschreiben. Oder er muss sich auf spezifische 
Krankheiten oder Behandlungssituationen beziehen“ 

48 



Urteil BGH 

 
„Von vornherein nicht ausreichend sind 

allgemeine Anweisungen, wie die 
Aufforderung, ein würdevolles Sterben 
zu ermöglichen oder zuzulassen, wenn 
ein Therapieerfolg nicht mehr zu 
erwarten ist."  
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Fazit PV: 

 kompetente Hilfe sollte medizinisch fachkundig sein 
 der Gang zum Notar / Rechtsanwalt ist nicht angesagt 
 auch „Ankreuzmodelle“ (allerdings mit präzisen Optionen) 

kommen in Frage 
 es reichen „Umschreibungen“ von späteren Situationen und 

Zuständen 
 die Auswahl der Bevollmächtigten ist zu beachten  
 wirksam ist eine maßgeschneiderte PV  
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Patientenverfügung: 

51 

www.bmjv.de/DE/Themen
/VorsorgeUndPatientenre
chte/VorsorgeUndPatient
enrechte_node.html 



Beihilfe- / Besoldungsvollmacht 

 Zielsetzung 

 Der Bevollmächtigte kann den Vollmachtgeber gegenüber GZD 
/ BADV vertreten. 

 Umfang und Dauer der Vertretung können  detailliert geregelt 
werden. 

 Empfänger von Leistungen? 
 

52 



Aufbewahrungsmöglichkeiten 

 für Vorsorgevollmacht, Betreuungs-
verfügung, Patientenverfügung,  Testament  
 bei den persönlichen Unterlagen 

 beim Bevollmächtigten 

 bei einer anderen Vertrauensperson 

 Eintragung im zentralen Vorsorgeregister 
(bei der Bundesnotarkammer kostenpflichtig) 

 
53 



Haben Sie noch Fragen ? 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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